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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die Auseinandersetzung um die Verwendung der nicht mehr benötigten Goldbestände
der Nationalbank setzte sich im Berichtsjahr fort. Im Anschluss an eine Klausurtagung
gab anfangs Jahr der Bundesrat seine Vorstellungen über die Verteilung bekannt. Die
Erträge der Mittel, welche nicht an die Solidaritätsstiftung gehen (rund 800 t im Wert
von 10 Mia Fr.), wären einerseits für eine soziale Abfederung der 11. AHV-Revision
(Flexibilisierung des Rentenalters) und andererseits für Projekte im Bildungsbereich
(Informatikoffensive) einzusetzen.Die Idee der Verwendung für Bildungszwecke war
ursprünglich von der CVP lanciert worden. Der NR überwies in der Herbstsession eine
1998 eingereichte Motion Hochreutener (cvp, BE) für Verwendung eines Teils des
Geldes für eine Bildungsoffensive gegen den Widerstand der SVP als Postulat (AB NR,
2000, S. 1149 f.) Nachdem sich aber kurz darauf die Finanzdirektoren der Kantone für
eine ausschliessliche Verwendung zum Schuldenabbau von Bund und Kantonen
ausgesprochen hatten, beschloss der Bundesrat, nochmals über die Bücher zu gehen.
Die Kantone doppelten kurz darauf nach und forderten, dass auf jeden Fall der in der
Bundesverfassung für die Verteilung der jährlichen Nationalbankgewinne fixierte
Verteilungsschlüssel (zwei Drittel für die Kantone) eingehalten werden müsse. Im Mai
legte sich der Bundesrat auf zwei Varianten fest und bekräftigte gleichzeitig die Idee,
auf jeden Fall mit einem Drittel des Goldes eine Solidaritätsstiftung zu schaffen. Die
eine der beiden Varianten für die Verwendung der verbleibenden 800 t Gold kam dem
Vorschlag der Kantone entgegen: zwei Drittel davon sollen an die Kantone gehen,
allerdings mit der Auflage, das Geld für die Schuldentilgung einzusetzen. Die andere
Variante hielt sich an das Bundesratsprojekt vom Januar, wobei vorgeschlagen wurde,
zuerst während einiger Jahre eine Informatikoffensive in den Schulen zu finanzieren
und später die gesamten Erträge der AHV zukommen zu lassen. Die Reaktionen
bestätigten im Wesentlichen die früher bezogenen Positionen: Die Kantone und die
meisten Parteien (allerdings nicht die SVP) waren mit der Ausscheidung von 500 t Gold
für die Solidaritätsstiftung einverstanden. Bezüglich der Verwendungszwecke für die
restlichen 800 t erhielt die Bildungsoffensive wenig Unterstützung. Die SP und die
Gewerkschaften wollten vor allem die AHV davon profitieren lassen. Die FDP favorisierte
weiterhin einen Einsatz zum Schuldenabbau und die Kantone beharrten darauf, dass
ihnen zwei Drittel davon zustehen, über deren Verwendung ihnen der Bund keine
Vorschriften zu machen habe. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2000
HANS HIRTER

1) NZZ und TA, 29.6.00.11; NZZ, 5.2.00; TA, 9.12.00.9; Presse vom 12.5.00.10; Presse vom 21.1. und 27.1.00. AB NR, 2000, S.
1149 f.. Vgl. auch SPJ 1999, S. 134.8
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